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Der Mensch, den wir liebten, ist nicht mehr da wo er war, 
aber er ist überall wo wir sind und seiner gedenken. 

Augustinus 

 
 
Der Verlust eines Menschen sprengt meistens alle bisher bekannten Dimensionen. Der Schmerz 
kommt vielfach unerwartet und überwältigt die Angehörigen. Genau in dieser schmerzlichen Zeit eines 
Verlustes sind verschiedene Anordnungen zu treffen. Unser Merkblatt und die wichtigen Adressen 
sollen Ihnen dabei behilflich sein. 
 
Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht und wenden Sie sich an 
das Bestattungsamt Buchs. 
 
 
Nach dem Tod einer/s Angehörigen 
 
- Arzt und Bestattungsinstitut benachrichtigen 
 
- Nächste Angehörige benachrichtigen 
 
- Bestattungsamt informieren 
 Bringen Sie die vom Arzt ausgestellte Todesbescheinigung mit. Beim Bestattungsamt werden die 

Einzelheiten der Bestattung vereinbart (Zeit, Ort, Abdankung, Beisetzung, Aufbahrung, Grabart 
usw.). 

 
- Pfarramt informieren 
 Damit die Pfarrerin/der Pfarrer die Abdankung vorbereiten kann, soll möglichst frühzeitig mit 

ihr/ihm ein Trauergespräch vereinbart werden. Der erste Kontakt wird üblicherweise vom Bestat-
tungsamt Buchs hergestellt. 

 
- Ausserkirchliche Rituale 
 Immer mehr Menschen wünschen keine religiöse Abdankung. Es gibt freischaffende Theologen 

oder Ritualberater, die in Absprache mit den Angehörigen das Abschiedsritual vorbereiten und 
durchführen.  

 Schweizerischer Verband freischaffender Theologen und Theologinnen, www.svft.ch 

 Berufsverband Ritualnetz.ch, Beatrice Strub, 3013 Bern, www.ritualnetz.ch 
 
- Beisetzung im Ruhewald Suhr-Buchs 
 Ruhewald Forstverwaltung Suhr-Buchs, Tel. 062 823 57 60, www.ruhewald-suhr-buchs.ch 
 
- Todesanzeigen 
 Falls Sie eine Todesanzeige in der Zeitung publizieren und Trauerkarten für die Verwandten und 

Bekannten verschicken wollen, müssten Sie das rechtzeitig organisieren.  

https://www.ruhewald-suhr-buchs.ch/
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- Leidmahl 
 Entscheiden Sie, ob und in welcher Form ein Leidmahl stattfinden soll. Vergessen Sie nicht, das 

Lokal dafür zu reservieren. 
 
- Weitere Mitteilungen 
 Der Arbeitgeber oder die AHV-Ausgleichskasse und die Pensionskasse müssen ebenfalls be-

nachrichtigt werden. Bei Inhabern von Führerscheinen ist das Strassenverkehrsamt froh um Ihre 
Mitteilung. Je nach Stelle wird ein amtlicher Todesschein verlangt. Dieser kann beim Regiona-
len Zivilstandsamt des Todesorts bezogen werden. 

 
- Testamente 
 Sie sind gesetzlich verpflichtet, vorgefundene Testamente sofort dem Bezirksgericht Aarau zur 

Eröffnung einzureichen. Sie können das Testament auch beim Bestattungsamt abgeben. 
 
- Verfügungsbeschränkung 

Die Erbberechtigten und die Verwalterinnen bzw. Verwalter von Nachlassvermögen dürfen vor 
Aufnahme des Inventars ohne Zustimmung der Inventurbehörde keine Verfügungen über den 
Nachlass treffen, die nicht für dessen Verwaltung oder für den Fortgang des Geschäfts der ver-
storbenen Person unbedingt erforderlich ist. Dies solange, bis die "unterjährige Steuererklärung" 
beim Gemeindesteueramt eingeht. 

 
 
Inventaraufnahme 
Die Gemeinde ist gestützt auf das Steuergesetz verpflichtet, über den Nachlass des/der Verstorbe-
nen ein Inventar aufzunehmen. Es findet in der Regel keine Inventaraufnahme bei der/dem Verstor-
benen zu Hause statt. Sie werden stattdessen vom Steueramt mit einer "unterjährigen Steuererklä-
rung (uStE)" bedient, die Sie ausfüllen müssen. Gestützt auf diese Steuererklärung erstellen wir das 
Steuerinventar.  
 
 
Nach der Beisetzung 
 
- Danksagungen 
 Falls Sie eine Danksagung in der Zeitung publizieren möchten und/oder Karten für die Verwand-

ten und Bekannten verschicken wollen, können Sie das jetzt planen. 
 
- Grabdenkmal bestellen 
 Die Bildhauer beraten Sie gerne bei Fragen zur Gestaltung des Grabmals. 
 
- Grabunterhalt regeln 
 Das Anpflanzen und die Pflege des Grabes kann gegen eine einmalige Gebühr durch die Ge-

meinde besorgt werden. Das Bestattungsamt gibt gerne Auskunft. 
 
- Versicherungen, Mietverträge, Telefonanschluss, Strom, Abonnemente von Zeitschriften etc. 

kündigen. Krankenkasse und Pensionskasse informieren. 
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Nützliche Adressen 
 
 

Bestattungsamt  062 834 74 13 
 
Der Pikettdienst ist an  Sandrine de la Cruz 
gesetzlichen Feiertagen Nicole Keusch 
von 10.00 - 11.00 Uhr gewährleistet. Neil Haller 
 
 

 

Bestattungsinstitute Bestattungsinstitut 062 824 25 84 
 Caminada AG 
 Florastrasse 10 
 5000 Aarau 
 
 Bestattungen Baumann AG 062 822 22 00 
 Buchserstrasse 34 
 5000 Aarau 
 
 Hochuli Bestattungsinstitut 062 726 05 45 
 Vordere Vorstadt 19 
 5000 Aarau 
 
 Aare Bestattungen 062 878 22 22 
 General Guisan-Strasse 1 
 5000 Aarau 
 
 

 

Evang.-Ref. Pfarramt Sekretariat 062 822 08 51 
 Postweg 3 
 
 

 

Röm.-Kath. Pfarramt Sekretariat / Diakon Marco Heinzer 062 824 32 53 
 Bühlstrasse 8 
 
 

 

Altersheim Alterszentrum Suhrhard 062 838 11 11  
 Rohrerstrasse 8 
 
 

 

Spitex-Verein Spitex-Verein Buchs 062 823 17 17 
 
 

 

Zivilstandsamt Regionales Zivilstandsamt Aarau 062 836 05 77 
 Laurenzenvorstadt 1 
 5000 Aarau 
 
 

 

Krematorium Krematorium Aarau 062 836 05 48 
 Rosengartenweg 1 
 5000 Aarau 
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Friedhofgärtner Thomas Adank 079 474 60 37 
 

 

Ärzte Ärztezentrum Buchs AG 062 822 00 50 
 Mitteldorfstrasse 47  
 
 
Zeitungen Aargauer Zeitung (AZ-Shop) 058 200 54 12 
 
 Zofinger Tagblatt 062 745 93 93 
 
 
Druck Trauerkarten Läubli Druck / innov8 AG 062 822 01 89 
 Delfterstrasse Süd 12, Aarau 
 
 PrintPark GmbH 062 836 30 50 
 Postweg 2, 5034 Suhr 
 
 
Daten 
 
Datum/Zeit der Aufbahrung: ..................................................................................................... 
 
Ort der Aufbahrung ..................................................................................................... 
 
 Raum ………….…..   Code ………………. 
 
Urnenabholung: ..................................................................................................... 
 
Datum/Zeit der Beisetzung: ..................................................................................................... 
 
Ort der Beisetzung: ..................................................................................................... 
 
Datum/Zeit der Abdankung: ..................................................................................................... 
 
Ort der Abdankung: ..................................................................................................... 
 
Pfarrer/in: ..................................................................................................... 
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